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„Ladenhüter" daraus würden. Der Zug zur Qualität ist
mittlerweile so ausgeprägt, daß sich jedes Unternehmen,
das nicht einwandfreie Garne verarbeitet, „daneben
setzen" würde. Glücklicherweise haben sich, in dieser
Hinsicht die Voraussetzungen immer günstiger gestaltet.
Fast allgemein verlautet aus Fachkreisen, daß in der Roh-
stoffrage bis auf einzelne Kunstseidentiters und Import-
Wollgarne so gut wie keine Sorgen mehr bestehen.

Die Ausfuhr — das Sorgeakapitel
Das Exportgeschäft, das von der Seiden- und Samt-

industrie nach alter Ueberlieferung aufmerksam gepflegt
wird, läßt leider merklich nach. Langfristige Großauf-
träge aus der Zeit vor der Währungsreform im Verkehr

mit britischen Abnehmern bzw. durch deren Vermittlung
mit Uebersee laufen aus. Da diese Abschlüsse teilweise
bis zu 80 "o des Futterstoffumsatzes (neben anderen Ar-
tikeln) beanspruchten, läßt sich die Wirkung der Aus-
fuhrstockung ermessen. Neue Exportaufträge zum um-
strittenen Umrechnungskurs sind spärlich und in der
Regel völlig belanglos. Im Ergebnis wird sich die alte
ausfuhrfreudige Kunsfseiden-Breitweberei fast ganz auf
den Binnenmarkt beschränkt sehen, wenn nicht bald ein
Wandel eintritt durch einen freieren Außenhandel mit
Hilfe vielseitiger Handelsverträge. Das ist gewiß leichter
gesagt als getan, aber es bleibt trotzdem eine Binsen-
Wahrheit nicht nur im deutschen Interesse.

f/öuc/e/swac/fnc/i/e«

Schweizerische Aus- und Einfuhr von Seiden-, Rayon-,
Zcllwoll- und Mischgeweben:

Januar/August
1949 1948

q 1000 Fr. q 1000 Fr.

Ausfuhr: 18 644 59117 12 541 49 006

Einfuhr: 1 353 7 500 2 138 7 824

Die Ausfuhr geht von Monat zu Monat zurück und
ist im August mit 1396 q im Werte von 4,5 Millionen Fr»
der Menge nach auf weniger als die Hälfte und dem
Werte nach auf ungefähr einen Drittel der für den Monat
März 1949 ausgewiesenen Höchst-Monatszahlen des laufen-
den Jahres gesunken. Einen Rückschlag haben allerdings
auch andere Zweige der schweizerischen Textilindustrie
erlitten. Dabei ist für alle Absatzgebiete, mit Ausnahme
von Belgien und Deutschland auch dem Vormonat gegen-
über eine Minderausfuhr zu verzeichnen. Die Lieferungen
nach Belgien haben mit 400 q im Wert von 1,5 Millionen
Fr. im Monat August 1949 einen immerhin noch berner-
kenswerten Stand erreicht, und die Ausfuhr nach West-
deutschland zeigt mit 262 q und 0,6 Millionen Fr. ein
ständiges Steigen. Die andern Absatzgebiete spielen —
von Großbritannien abgesehen — nur noch eine sehr be-
scheidene Rolle. Der Durchschnittswert der im August
in das Ausland verkauften Ware ist mit rund 32 Fr. je
kg zwar etwas größer als im Vormonat, jedoch um 3 Fr.
niedriger als im August 1948. Wollte man auf das Er-
gebnis eines einzelnen Monats abstellen, so wäre im Mo-
nat August der tiefste Punkt des Preisabbaues erreicht
worden; erst die Ausweise der nächsten Monate werden
jedoch darüber zuverlässigen Aufschluß geben.

Dank der verhältnismäßig bedeutenden Umsätze in der
ersten Jahreshälfte übertrifft die Ausfuhr in den ersten
sieben Monaten 1949 die entsprechenden Mengen und
Werte des Vorjahres um ein Beträchtliches. Die oben
aufgeführten Zahlen geben darüber Auskunft. Die veran-
schaulichen aber auch, wenn auf das Jahr 1947 zurückge-
griffen wird, den gewaltigen Rückschlag, den die Ausfuhr
schweizerischer Seiden- und Rayongewiebe im Zeitraum
von nur zwei Jahren erlitten hat, denn für die Monate
Januar/August 1947 wurde eine Ausfuhr von nicht weniger
als 27 550 q und 130,6 Millionen Fr. ausgewiesen. In der
gleichen Zeitspanne ist der handelsstatistische Durch/-
schnittswert der Ware von über 47, auf rund 32 Fr.
je kg gefallen. In den ersten sieben Monaten des laufen-
den Jahres hat Belgien etwas mehr als einen Drittel der
Gesamtausfuhr aufgenommen und Großbritannien unge-
fähr 120/b ; die andern noch nennenswerten Absatzgebiete,
wie die Südafrikanische Union, Schweden und Dänemark
stehen weit zurück, während — wie schon erwähnt —
Deutschland in verhältnismäßig kurzer Zeit einen be-
achtenswerten Rang eingenommen hat.

Was die Ausfuhr der großen Gewebekategorien anbe-
trifft, so ist die gute Haltung der seidenen und mit Seide

gemischten Stoffe bemerkenswert; die Ausfuhrzahlen des
Monats August sind sogar etwas größer als diejenigen
der unmittelbaren Vormonate. Einen auffallend starken
Rückschlag haben die Rayongewiebe erlitten, aber auch
die Ausfuhr von Zellwol Igeweben ist in ständiger Ab-
nähme begriffen. An der Ausfuhr in den ersten acht
Monaten sind die seidienen und mit Seide gemischtem
Gewebe mit 6,1 Millionen Fr., oder etwas mehr als
10o/o beteiligt.

Die Einfuhr von Seiden-, Rayon- und Zellwollge-
weben hat im August 1949 den Betrag von 136 q und
einen Werf von 800 000 Fr. erreicht. Die Zahlen sind
etwas größer als im Vormonat, wobei die Einfuhr aus
China und Frankreich eine bemerkenswerte Aufwärts-
bewegung zeigt. Aus den Zahlen der nächsten Monate
wird ersichtlich sein, ob die Abwertung der Währung
in den Lieferstaaten eine Steigerung der Einfuhr zur
Folge hat; die Aufnahmefähigkeit des schweizerischen
Marktes wird aber in dieser Beziehung auch noch mit-
sprechen. Die Eigentümlichkeit, daß der handelsstatisti-
sehe Durchschnittswert der ausländischen Ware denjenigen
des schweizerischen Ausfuhrerzeugnisses weif übersteigt,
trifft auch auf den Monat August 1949 zu, der einen Be-
trag von rund 58 Fr. je kg aufweist. Bezeichnend ist auch
der bedeutende Anteil reinseidener Ware; so entfällt
mehr als die Hälfte des Gesamteinfuhrwertes auf seidene
Stoffe.

Die Äusfuhrmöglichkeiten der schweizerischen Seiden-
und Rayonweberei und des Ausfuhrhandels werden durch
die Abwertung des englischen Pfundes und anderer Wäh-
rungen in entscheidender Weise beeinflußt, und es ist
zu befürchten, daß das Auslandsgeschäft infolge der ver-
hältnismäßigen Verteuerung des schweizerischen Erzeug-
nisses einen weiteren und noch einschneidenderen Rück-
schlag erfahren wird. Von der Auswirkung der Pfund-
abwertung ist eigentlich nur noch der Verkehr mit den
Vereinigten Staaten verschont geblieben, ein Land, das
wohl in der Lage und auch willens wäre, schweizerische
Seidenwaren in bedeutendem Umfange aufzunehmen, je-
doch infolge der gewaltigen Zölle daran verhindert wird.
An einen Ersatz der Minderausfuhr durch Verkäufe nach
andern Absatzgebieten und insbesondere an eine Steige-
rung der Umsätze mit den USA ist also nicht zu denken
und es bleibt vorläufig nur die Hoffnung, daß das Ge-
schäft mit dem schon seif längerer Zeit weitaus be/-
deutendsten Abnehmer schweizerischer Ware, Belgien,
trotz der auch dort vorgenommenen Währungsanpassung,
sich noch einigermaßen halten werde.

Die Abwerfung der englischem Währung. Seit Monaten
wurde die Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit einer
Abwertung der englischen Währung erörtert, und ent-
sprechende Maßnahmen waren zu erwarten. Dennoch
wurde die am 18. September eingetretene Senkung des
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englischen Pfundes als Ueberraschung empfunden, und
dies umso mehr, als noch tags zuvor auch amtlich gegen-
teilige Aeußerungen in Umlauf gesetzt wurden. Wie dem
auch sei, die Wirtschaft aller Länder muß sich nun mit
dieser Tatsache abfinden und eine Entwertung oder An-
passung der verschiedenen Währungen ist unausbleiblich.
Was die Schweiz anbetrifft, so hat allerdings der Bundes-
rat erklärt, daß angesichts der Goldreserven der Natio-
nalbank .ein solcher Eingriff nicht gerechtfertigt wäre und
infolgedessen auch nicht in Frage komme, und die Tat-
sache, daß die zuständigen Behörden die bisher vorge-
schriebene Dollarbewirtschaftung, die für den Fall einer
Abwertung des Schweizerfrankens wohl weiter aufrecht
erhalfen werden müßte, sofort aufgehoben haben, kann
als Unterstützung dieses Standpunktes betrachtet werden.
Dien schweizerischen Exportindustrien und damit auch
der Seiden- und Rayonwebierei, verursacht die Stellung-
nähme des Bundesrates allerdings große Sorgen, denn
die schweizerische Ware, die ohnedies einen harten Kampf
für ihren Absatz im Auslande bestehen muß, wird ver-
feuert und verliert damit an Wettbewerbsfähigkeit. Es ist
daher verständlich, daß der Verband Schweizerischer Sei-
denstoff-Fabrikanten in einer in den letzten Tagen abge-
haltenen Mitgliederversammlung den Standpunkt einge-
nommen hat, daß der Bundesrat unverzüglich Maßnah-
men ergreifen sollte, um die dem Ausfuhrgeschäft droben-
den Gefahren abzuwenden. In welcher Weise dies zu ge-
schieben habe, müsse der der Allgemeinheit gegenüber
verantwortlichen Regierung anheimgestellt werden, doch
dränge sich als einfachste Lösung eine entsprechende
Anpassung des Schweizerfrankens auf; eine solche scheine
auch deshalb gerechtfertigt, weil die schweizerische Wäh-
rung dem Dollar gegenüber überwertet ist.

Bei der ersten starken Abwertung des englischen Pfun-
des im September 1931 wurde der schweizerischen Aus-
fuhrindusfrie unter dem Titel einer Ärbeitsbeschaffungs-
maßnahme, durch die Gewährung von Exportprämien die
Weiferführung des Geschäftes mit Großbritannien ermög-
licht. Es handelte sich aber damals um Großbritannien
allein, und che Verhältnisse waren ohnedies anders als
heute. Das System der Exporfzuschüsse hat sich überlebt
und wird mit Recht von allen Wirtschaftszweigen ange-
griffen, denen solche Vergünstigungen nicht zuteil wer-
den. Die vernünftigste und volkswirtschaftlich auch rieh-
tigste Lösung läge in der Senkung der Lebenskostem in
der Schweiz, die eine entsprechende Verbilligung der
Ausfuhrware ermöglichen würde. Der Preissturz für die
aus dem Ausland eingeführten Rohstoffe und andere Er-
Zeugnisse sollte sich in dieser Richtung auswirken, doch,
werden praktische Ergebnisse kaum sofort greifbar sein;
dagegen ist wohl damit zu rechnen, daß die Produktions-
kosten in den Ländern, die ihre Währung gesenkt oder
angepaßt haben, eine Steigerung erfahren werden, was
den Unterschied in der Preisgestaltung zwischen Schwei-
zerischer und ausländischer Ware ohnedies etwas mildern
dürfte.

Vorläufig liegt die Zukunft der schweizerischen Aus-
fuhr von Seidenwaren völlig im Ungewissen, wobei vor-
erst zweifellos mit einem starken Rückschlag gerechnet
werden muß. Mit der Ergreifung von Maßnahmen zum
Schutze der schweizerischen Ausfuhrindustrie sollte jedoch
nicht zugewartet werden, bis diese ein Absatzgebiet nach
dem andern verloren hat.

Diese Zeilen waren schon geschrieben, als der Bundes-
Präsident, Herr Nobs, in Beantwortung einer Interpella-
tion des Herrn Nationalrates Dietschi, zu der Abwertungs-
frage in eingehender Weise Stellung nahm und die ver-
bindliche Erklärung abgab, daß eine Anpassung des
Schweizerfrankens vorläufig nicht in Frage komme. Dabei
wurde allerdings anerkannt, daß die Exporfindustrie in
eine schwierige Lage gerate und der Bundesrat infolge-
dessen bereit sei, geeignete Schutzmaßnahmen in Aus-
sieht zu nehmen. Worin diese bestehen sollen wurde
allerdings nicht gesagt, wohl aber darauf hingewiesen,

daß Export-Industrie und -Handel gute Zeiten erlebt
hätten und sich nunmehr mit einer Schmälerung ihrer
Verdienste abfinden müßten. Soweit Seiden-Industrie
und -Handel in Frage kommen, trifft diese Behauptung
nicht zu, da schon seif anderthalb Jahren die Konjunktur
für diesen Wirtschaftszweig umgeschlagen hat.

Schiedsgericht der Zürcherischen Seidenijndusfrie-Ge-
Seilschaft. Das Schiedsgericht wurde von einer Fabrik
von Damenkleidern und ihrem Lieferanten, einer Firma
des Seidenwaren-Großhandels, davon in Kenntnis gesetzt,
daß der Käufer der Kleider, ein großes Detailhaus der
Konfektion, sich darüber beschwere, daß die bestellten,
aus Seiden-Shanfung schweizerischer Erzeugung ange-
fertigten Röcke äußerst tropfenempfindlich seien und
Flecken zeigten, sobald man sie in die Hand nehme. Das
Detailhaus erklärte, daß es seiner Kundschaft die Kleider
überhaupt nicht anbieten könne und infolgedessen die
ganze Partie der Damenkleiderfabrik zur Verfügung
stellen müsse. Die Großhandelsfirma nahm den Stand-
punkt ein, daß sie für diese Mängel nicht verantwortlich
gemacht werden könne, da sie von der in Frage kom-
menden Seidenweberei die ausgerüstete Ware bezogen
habe.

Eine Untersuchung des Gewebes durch die EMPA in
St. Gallen bestätigte die starke Tropfenempfindlichkeit
des Stoffes, wobei die Ursache dieser Erscheinung in der
Schlußausrüsfung, d. h. bei der Färberei liege. Durch
eine entsprechende Umbehandlung der noch nicht kon-
fektionierten Ware hätte der Mangel jedoch behoben wer-
den können, wie sich auch zeige, daß, wenn das Gewebe
vor Gebrauch gewaschen werde, solche Flecken nicht mehr
auftreten; dabei gehe allerdings der Glanz und der Cha-
rakter des Craquantgriffes verloren. Die Färberei er-
klärte, daß für diese Gewebeart die Craquant-Aus-
rüstung notwendig sei und daß diese mit aller Sorgfalt
ausgeführt wurde. Die Seidenweberei endlich betonte,
daß sie Hunderte von Stücken solcher Ware ohne Be-
anstandung verkauft und seither neue Bestellungen er-
halten habe.

Nach Prüfung der ihm unterbreiteten Stoffabschnitte
und Kleider sprach sich das Schiedsgericht dahin aus,
daß bei Seidengeweben, die mit Wasser in Berührung
kommen, Flecken unvermeidlich seien, und zwar auch
dann, wenn eine einwandfreie Färbung und Ausrüstung
vorliege. Würden die Gewebe tropfecht ausgerüstet, so
verlören sie ihre Geschmeidigkeit und den Glanz. Es
handle sich hier um Mängel, die den Shantung- und
Seidengeweben bei der für diese vorgeschriebenen Aus-
rüstung anhaften und auch längst bekannt seien. Firmen,
die Waren solcher Art bestellen und vertreiben, sollten
darüber Bescheid wissen und ihre Kundschaft auf das
nun einmal vorhandene Risiko aufmerksam machen. Die
Frage, ob das Gewebe übernormal tropfenempfindlich sei,
wurde vom Schiedsgericht verneint. Dieses kam weiter
zum Schlüsse, daß der Uebelstand am fertigen Kleid
behoben werden könne, und daß allfällige damit verbun-
dene Unkosten zu Lasten des Verkäufers der Damen-
kleider gehen müßten, der die Ware auf Muster hin
gekauft habe und dem als Fachmann die beanstandeten
Eigenschaften bekannt sein mußten. Eine Rückweisung
der Kleider wurde infolgedessen abgelehnt und auch eine
Preisermäßigung als nicht angebracht bezeichnet.

Der Entscheid, an dem auch ein maßgebender Ver-
treter der Konfektion beteiligt war, ist dem Schiedsgericht
nicht leicht gefallen, da die vom Detaillisten gerügten
Mängel offensichtlich waren, sich aber, sofern man die
für Shantung-Gewebe gebotene Ausrüstung verlangt, nicht
vermeiden lassen. Es kommt hinzu, daß infolge des Aus-
Scheidens seidener Gewebe vom Markt in den Kriegs- und
ersten Nachkriegsjahren, die junge Generation den Ar-
tikel kaum kennt und infolgedessen Ansprüche stellt, die
nicht erfüllt werden können. Es ist daher Pflicht des
Fachmannes, d.h. des Verkäufers, die Kundschaft ent-
sprechend zu beraten.
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In einem weifern Fall hafte eine Großhandelsfirma
im September 1948 einer Weberei, mit der sie seif Jahnen
in Verbindung stand, zehn Stücke stranggefärbten Vis-
kose-Taffet (sog. Täschlistoff) auf Grund von Original-
papierskizzen bestellt. Die Ware wurde nach Empfang
beanstandet, weil bei dem einen Posten statt eines weißen
oder silbergrauen Fadens, taupefarbiges Material verwien-
det wurde. Bei einem anderen Dessin wurden der zu
helle Fond und das blasse und abgestandene Aussehen
des Stoffes gerügt. Zwei der fehlerhaften Stücke wurden
von der Weberei zurückgenommen, in bezug auf die
übrigen Stücke jedoch die Mängelrüge abgelehnt. Die
Weberei machte geltend, daß ihr Kunde in den letzten
Jahren mehrere tausend Stücke ausschließlich auf Grund
von Skizzen gekauft habe, ohne daß je eine Beanstan-
dung erfolgt wäre. Als Beweis für das Zutrauen in die
Leistungsfähigkeit des Webers wurde auch die vom Run-
den geleistete Vorauszahlung hervorgehoben.

Das Schiedsgericht stellte anhand der Skizzen und Aus-
fallmuster fest, daß bei den beiden Posten „grau" die
Kette tatsächlich nicht grau sei, sondern einen Gelbton
aufweist. Bei dem Posten „pastellgrün" liege im Verl-
gleich zur Skizze eine starke Abweichung im Farbton
vor, die allenfalls durch Umfärbung hätte gemildert
werden können. Das Schiedsgericht kam infolgedessen
zum Schlüsse, daß die Lieferung den bei der Bestellung
zugrunde gelegten Skizzen nicht entspreche und der Un-
terschied die zulässige Toleranz überschreite. Die Mängel
seien derart, daß sich eine Rückweisung der Ware recht-
fertige

Ausfuhr nach Belgien. Mit Belgien sind auf Mitte
Oktober Unterhandlungen für den Abschluß eines neuen
Wirtschaftsabkommens vorgesehen. Das zurzeit geltende
Warenabkommen läuft bis Ende Oktober, während das
Zahlungsabkommen bis zum 12. November 1949 in Kraft
bleibt.

Ausfuhr nach Deutschland. Das erste Vierwochen-Kon-
tingent für die Einfuhr von Textilwaren aus der Schweiz
nach Deutschland ist, wie zu erwarten war, von seiten der
deutschen Einfuhrfirmen gewaltig überschritten worden.
Die Folge davon ist, daß die zuständigen deutschen Be-
hörden beschlossen haben, die betreffenden Anträge zu-
rückzuziehen und neue Einreichungen zu verlangen. Da-
bei wird der deutsche Kunde den Wertbetrag in voller
Höhe hinterlegen müssen. Sind diese Ueberschreitungen
auch zum Teil auf Spekulationsgeschäfte zurückzuführen,
so sind sie doch ein offenkundiger Beweis für die außer-
ordentlich große Nachfrage, die in Westdeutschland nach
schweizerischen Textilwaren besteht. Es ist verständlich;
daß die Ingangsetzung des neuen Abkommens zunächst
zu solchen Auswüchsen geführt hat und daß die deutschen
Behörden den Standpunkt einnehmen, daß nunmehr eine
„scharfe Bremse eingebaut werden müsse". In Zukunft
werden ganz allgemein bei größeren Ueberziehungen von
Ausschreibungen diese zurückgezogen und neu veröffent-
licht. Dabei wird ausdrücklich hervorgehoben, daß damit
keine Benachteiligung der Schweiz verbunden sei.

Von Bedeutung ist ferner, daß gemäß den Vorschriften
des neuen deutsch-schweizerischen Wirtschaftsabkom-
mens, deutsche Einfuhrbewilligungen nur für Waren
schweizerischen Ursprunges erteilt werden und infolge-
dessen die Vorlage eines schweizerischen Ursprungszeug-

nisses erforderlich ist. Bedauerlicherweise ist die Gültig-
keit der deutschen Einfuhrbewilligungen auf 60 Tage be-
schränkt, ein für die Anfertigung von Ware viel zu kur-
zer Zeitraum. Die schweizerischen Behörden haben denn
auch eine Verlängerung dieser Frist verlangt.
' Ausfuhr nach Holland, Die Unterhandlungen mit Hol-
land sind immer noch nicht zum Abschluß gelangt. Leider
hat sich im Hinblick auf den starken Rückgang der Ein-
fuhr aus Holland eine weitgehende Kürzung der schwel-
zerischen Ausfuhrkontingente als unerläßlich erwiesen.
Ein gewisser Ausgleich soll auf dem Wege von Kompen-
sationsgeschäften ermöglicht werden. Inzwischen machen
die schweizerischen Ausfuhrfirmen bei Holland, wie übri-
gens auch bei andern Staaten, die ihre Währung abge-
werfet haben, die Erfahrung, daß die ausländischen Ein-
fuhrlizenzen mit den Frankenbeträgen der schweizerischen
Ausfuhrkontingente nicht mehr übereinstimmen und eine
Ablieferung der bestellten Ware in vollem Umfange in-
folgedessen in Frage gestellt ist.

Ausfuhr nach Spanien. Die Abwertung in den ver-
schiedenen Ländern, die bisher die Hauptkunden Spaniens
waren, wird voraussichtlich zur Folge haben, daß Spa-
hien seine Erzeugnisse dort kaum mehr zu höhern Preisen
wird verkaufen können als in der Schweiz. Es darf daher
mit einer Anpassung der spanischen Preise an den schwei-
zerischen Stand gerechnet werden. Infolgedessen ist be-
absichtigt, das Prämiensystem im Verkehr mit Spanien auf-
zuheben, so daß die schweizerische Ausfuhr nach diesem
Land wieder im Sinne des Abkommens vom 7. Mai 1949

aufgenommen werden kann.

Ausfuhr nach Aegypten. Eine Ausfuhr schweizerischer
Textilerzeugnisse nach Aegypten läßt sich nur noch auf
dem Wege von Kompensations- oder sog. Dreieck-Ge-
Schäften bewerkstelligen. Die ägyptischen Behörden wer-
den Einfuhrbewilligungen in Zukunft nur noch ausstellen,
wenn der Nachweis erbracht wird, daß die schweizerische
Ausfuhrfirma durch eine Prämienzahlung den Kauf ägyp-
tischer Baumwolle ermöglicht hat. Die zuständigen schwei-
zerischen Behörden hegen allerdings berechtigte Zweifel,
ob die mit Aegypten in Aussicht genommene sehr ver-
wickelte Regelung spielen wird.

Französische Wirtschaftsabkommen. Frankreich hat am
3. August ein neues Wirtschaftsabkommen mit Holland
abgeschlossen, das bis zürn 30. Juni 1950 Geltung hat.
In dieser Vereinbarung ist für die Ausfuhr von Seiden-
und Rayongeweben eine Summe von einer Milliarde fran-
zösischer Franken festgesetzt, für Seidenbeuteltuch eine
solche von 5 Millionen und für Krawatten eine solche
von 8 Millionen frz. Franken. Umgekehrt hat sich Hol-
land für die Ausfuhr von Rayongarnen nach Frankreich
ein Kontingent von 100 i zugesichert und für die Aus-
fuhr von Rayon- und Mischgeweben ein solches von 15

Millionen frz. Franken.
Zwischen Frankreich und den Westzonen Deutsch-

lands ist vor kurzem ebenfalls ein Abkommen verein-
bart worden. Die darin aufgeführten Warenlisten kön-
nen jederzeit ergänzt werden. Für die Ausfuhr franzö-
sischer Seiden- und Rayongewebe nach den drei Zonen
wurde ein Betrag von 300 000 $ festgesetzt. Eine gleich
hohe Summe ist für die Ausfuhr von Seiden- und Rayon-
geweben aus Westdeutschland nach Frankreich vorge-
sehen.
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Die französische Seidien- und Rayonweberei. Im Juli- führungen über die Ausfuhr französischer Seiden- und
Heft der „Revue économique franco- suisse" Rayongewebe in der letzten Nummer der „Mitteilungen"
veröffentlicht der in Lyon ansässige Sekretär der Schweiz. im wesentlichen und mit einigen Bemerkungen wiederge-
Handelskammer in Frankreich eine Abhandlung über die geben sei.

Lyoner Seidenweberei, die als Ergänzung zu den Aus- Zurzeit zählt die Lyoner Seidenweberei nicht weniger
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